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Amtliche  
Bekanntmachungen

Winterdienst auf öffentlichen 
Gehwegen
Das Tiefbauamt weist auf die Ver-
pflichtung der Anlieger zur Siche-
rung der Gehbahnen im Winter nach 
der Reinhaltungsverordnung vom 17. 
März 1989 hin.
Die öffentlichen Gehwege sind auf 
der ganzen Länge eines angrenzenden 
Grundstücks an Werktagen ab 7 Uhr, 
an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr 
durch die Anlieger
•  von Schnee zu räumen,
•  bei Schnee-, Reif- und Eisglätte mit 

abstumpfenden Mitteln (Sand und 
Splitt) zu bestreuen.

Damit Passanten sich gefahrlos be-
gegnen können, muss auf Länge des 
gesamten Grundstücks ein Streifen 
von mindestens einem Meter Brei-
te von Schnee geräumt und bei Glätte 
bestreut werden (sogenannte „Siche-
rungsfläche“). In Fußgängerzonen 
muss diese Sicherungsfläche drei Me-
ter breit sein und darf nicht durch Wa-
renauslagen, Werbeschilder und ähn-
liches eingeengt werden.
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 
19 Uhr so oft zu wiederholen, wie es 
zur Verhütung von Gefahren für Le-
ben, Gesundheit, Eigentum oder Be-
sitz erforderlich ist. Es wird ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass da-
bei umweltfreundliche Streumittel zu 
verwenden sind.
Die Verwendung von Streusalz und 
anderen umweltschädlichen Stoffen 
ist grundsätzlich verboten. Bei be-
sonderer Wetterlage (Eisregen), an 
steilen Treppenanlagen oder star-
ken Steigungen ist die Verwendung 
von Streusalz zulässig, jedoch auf 
das aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit notwendige Maß zu be-
schränken.
Räumen und Streuen auf öffentlichen 
Gehwegen ist im gesamten Stadtge-
biet Anliegerpflicht, das heißt die 
Gehwegsicherung haben die Anlie-
ger vorzunehmen, auch in den Berei-
chen in denen die Reinigungsarbeiten 
durch die Stadt erfolgen (sogenann-
te Zwangsreinigungsgebiete). Uner-

heblich ist dabei, ob Grundstück und 
öffentlicher Gehweg zum Beispiel 
durch Grünstreifen oder Gräben ge-
trennt sind. Grenzt ein Grundstück an 
mehrere öffentliche Straßen an, be-
steht die Verpflichtung für jede die-
ser Straßen.
Im Bereich von Fußgängerüberwe-
gen, Kreuzungen und Signalanla-
gen ist die Sicherungsfläche bis zur 
Bordsteinkante des Gehwegs zu füh-
ren. Durchgänge durch die abgelager-
ten Schnee- und Eismassen sind dort 
anzulegen, wo es für den ungehinder-
ten Fußgängerverkehr notwendig ist. 
An Haltestellen des öffentlichen 
Omnibusverkehrs ist der Gehweg 
am Rand der Fahrbahn beziehungs-
weise der Busbucht zu räumen und zu 
bestreuen, um das Ein- und Ausstei-
gen gefahrlos zu ermöglichen. Ver-
läuft der Gehweg zwischen Grund-
stücksgrenze und Haltestelle, so ist 
zusätzlich an beiden Seiten ein Zu-
gang von der Haltestelle zum Gehweg 
frei zu halten. 
Bei öffentlichen Straßen, auf denen 
keine Gehwege ausgewiesen sind 
oder bei Straßen mit nur einseiti-
gem Gehweg ist der Rand der Stra-
ße in einer Breite von ebenfalls min-
destens einem Meter als Gehweg zur 
Benutzung für Fußgänger zu räu-
men. Hat eine öffentliche Straße kei-
nen Gehweg und ist der Fahrbahnrand 
erlaubterweise beparkt, so ist ein ent-
sprechender Streifen neben den par-
kenden Fahrzeugen freizuhalten. 
Das Räumgut, zum Beispiel geräum-
ter Schnee oder Eisreste, ist am Rand 
der Gehbahnen so zu lagern, dass 
der Verkehr nicht gefährdet oder er-
schwert wird. Bei Haltestellen des 
öffentlichen Busverkehrs darf das 
Räumgut nicht zur Fahrbahn hin ge-
lagert werden, um das barrierefreie 
Einsteigen zu gewährleisten. Dabei ist 
es leider unvermeidlich, auch den von 
den Räumfahrzeugen aufgeworfenen 
Schnee zu entfernen. Um den Wasser-
abfluss zu gewährleisten sind auch die 
Straßenrinnen und Regeneinläufe frei 
zu halten.
Ist die Ablagerung des Räumgutes 
nicht möglich, haben die Anlieger 
das Räumgut spätestens am folgen-

den Tag von der öffentlichen Straße 
zu entfernen. 
Auf privaten Grundstücken dürfen 
Schnee und Eis nur mit Erlaubnis des 
jeweiligen Grundstückseigentümers 
abgelagert werden.
Abfälle, insbesondere Schutt, Bleche 
und Scherben, dürfen den abgelager-
ten Schnee- und Eismassen nicht bei-
gemengt werden.
Sollten durch den städtischen Winter-
dienst Flächen geräumt oder gestreut 
werden, die aufgrund der Satzung von 
den Anliegern zu betreuen sind, so ist 
hierdurch kein Übergang der Haftung 
auf die Stadt Fürth abzuleiten.
Streugut, das in den eigens dafür auf-
gestellten städtischen Streukästen 
am Straßenrand gelagert wird, stellt 
die Stadt zum Bestreuen der Gehwe-
ge zur Verfügung. Vom Angebot des 
Streugutes können alle Verpflichteten 
(Hausbesitzer, Mieter) Gebrauch ma-
chen, mit Ausnahme von Unterneh-
mern, die für die Verpflichteten den 
Winterdienst durchführen.
Für Rückfragen steht das für den 
Winterdienst zuständige Tiefbauamt 
zur Verfügung.
Leere Streukästen können unter der 
Telefonnummer 974-27 54 oder 974–
27 55 gemeldet werden.
Auskünfte zur Räumung der Straßen 
werden unter der Telefonnummer 974-
27 70 erteilt.
Auskünfte zur Räum- und Streu-
pflicht auf Gehwegen werden unter 
der Telefonnummer 974-32 18 erteilt.

Verordnung zur Änderung der 
Verordnung der Stadt Fürth für 
das Stadion am Ronhof (StadionV 
Ronhof) vom 24. Februar 1997
vom 21. Oktober 2009
Die Stadt Fürth erlässt aufgrund der 
Art. 23 Abs. 1 und 38 Abs. 3 des Geset-
zes über das Landesstrafrecht und das 
Verordnungsrecht auf dem Gebiet der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
(Landesstraf- und Verordnungsgesetz 
–LStVG– BayRS – 2011–2–I) folgende
Verordnung
§ 1
Die Verordnung der Stadt Fürth 
für das Stadion am Ronhof (Stadi-
onV Ronhof) vom 24. Februar 1997 

(Amtsblatt Nr. 5 vom 8. März 1997), 
zuletzt geändert am 26. Oktober 2007 
(Amtsblatt Nr. 21 vom 7. November 
2007), wird wie folgt geändert: 
§ 1 wird wie folgt gefasst:
„Geltungsbereich
Diese Benutzungsordnung gilt für die 
umfriedeten Versammlungsstätten 
und Anlagen des Stadions am Ron-
hof (im folgenden Stadion genannt) 
anlässlich von Punkt- bzw. Pokalspie-
len der Fußball-Lizenzmannschaft so-
wie der Fußball-U23-Mannschaft der 
SpVgg Greuther Fürth und damit ver-
gleichbaren Spiele.“
§ 2
Die Verordnung tritt am Tag nach ih-
rer Bekanntmachung in der Stadtzei-
tung der Stadt Fürth in Kraft.
Diese Verordnung wurde vom Stadt-
rat in der Sitzung am 30. September 
2009 beschlossen. Sie wird hiermit 
ausgefertigt und amtlich bekannt ge-
macht.
Fürth, 21. Oktober 2009, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Lohnsteuerkarten 2010
Die Zustellung der Lohnsteuerkarten 
für das Jahr 2010 ist seit 31. Oktober 
2009 abgeschlossen.
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die keine Lohnsteuerkarte 
erhalten haben, werden gebeten, die 
Ausstellung beim Bürgeramt, 90763 
Fürth, Schwabacher Straße 170, I. 
Stock, Zimmer 121, bzw. in der Amts-
stelle Nord, 90765 Fürth, Stadelner 
Hauptstraße 96, zu beantragen.
Im Bürgeramt werden auch die Be-
richtigungen und Ergänzungen auf 
den Karten vorgenommen, soweit 
nicht das Finanzamt dafür ausdrück-
lich zuständig ist. Bei Lohnsteuerklas-
senänderungen von verheirateten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern sind immer beide Lohnsteuer-
karten vorzulegen.
Soweit Kinder zu berücksichtigen sind, 
die sich nicht im Haushalt der Ar-
beitnehmerinnen und der Arbeit-
nehmer befinden, ist nachzuweisen, 
dass es sich um ihre / seine Kinder han-
delt und dass sie am Leben sind. Hier-
zu ist die Vorlage einer steuerlichen 
Lebensbescheinigung erforderlich. 
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Im Übrigen wird auf die mit den Lohn-
steuerkarten zugestellte Broschüre 
„Lohnsteuerkarten 2010“ verwiesen.
Die Öffnungszeiten des Bürgeramts 
Süd, Schwabacher Straße 170, sind 
Montag von 7.30 bis 18 Uhr, Donners-
tag von 7.30 bis 15 Uhr, Dienstag, Mitt-
woch und Freitag von 7.30 bis 12 Uhr. 
Telefonische Auskünfte werden unter 
der Rufnummer 974-23 87 erteilt.
Die Öffnungszeiten des Bürgeramts 
Nord, Stadelner Hauptstraße 96, 
sind Montag und Donnerstag von 8 
bis 12 Uhr sowie Dienstag von 14 bis 
18 Uhr. Telefonische Auskünfte wer-
den unter der Rufnummer 974-23 94 
erteilt.
Alle Kinder über 18 Jahre (d. h. Kin-
der, die vor dem 2. Januar 1992 ge-
boren sind) werden nur auf Antrag 
durch das Finanzamt auf die Lohn-
steuerkarte eingetragen.
Bei nicht zugestellten Originallohn-
steuerkarten 2010 wird für die Aus-
stellung einer Ersatzlohnsteuerkarte 
ab 1. Januar 2010 eine Gebühr in Hö-
he von fünf Euro erhoben.
Fürth, 31. Oktober 2009, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Jahresabschluss des Klinikums
Der Jahresabschluss des Kommunal-
unternehmens Klinikum Fürth für 
das Jahr 2008 liegt vor und kann ab 
sofort an folgenden Stellen öffentlich 
eingesehen werden: Klinikum, Ver-
waltung, 1. Stock, Zimmer V.1.10, 
Montag bis Donnerstag von 9 bis 11 
Uhr und 13 bis 15 Uhr; Bürgerinfor-
mation, Technisches Rathaus, Hir-
schenstraße 2, Zimmer 001, Mon-
tag von 8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 
17 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 
8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr 
sowie Freitag von 7.30 bis 13 Uhr.

Satzung der Stadt Fürth über die 
Verleihung eines Preises für vor-
bildliche „Wohnungsrenovierung 
für ältere und behinderte Men-
schen“
Vom 26. Oktober 2009
§ 1
Die Stadt Fürth stiftet einen Preis 
für „Wohnungsrenovierung für älte-
re und behinderte Menschen“. Der 
Preis ist mit einem Geldbetrag von 
1500 Euro verbunden. Er kann alle 
zwei Jahre verliehen und auf mehrere 
Preisträgerinnen und Preisträger auf-
geteilt werden.
§ 2
1. Der Sanierungspreis wird für be-
sondere Leistungen auf dem Gebiet 
der Wohnungsrenovierung für älte-

re und behinderte Menschen verlie-
hen. Gewürdigt werden insbesonde-
re vorbildliche Konzepte, die es mög-
lich machen, älteren oder behinderten 
Menschen ein möglichst langes selbst-
ständiges Leben in den eigenen vier 
Wänden zu ermöglichen. Die konkret 
vorgenommenen Renovierungsmaß-
nahmen innerhalb der Wohnung oder 
im Wohnumfeld sind dokumentarisch 
zu belegen.
2. Neben und statt der Verleihung des 
Renovierungspreises können Aner-
kennungen mit oder ohne Geldprämi-
en zugesprochen werden.
§ 3
Der Sanierungspreis kann verliehen 
werden an
a) Natürliche Personen
b) Juristische Personen und Personen-
gruppen.
§ 4
Der Sanierungspreis wird jeweils öf-
fentlich ausgeschrieben.
§ 5
Das Preisgericht besteht aus
1. dem Oberbürgermeister als Vorsit-
zenden
2. jeweils einer Vertretung der Stadt-
ratsfraktionen
3. dem/der für Bauwesen zuständi-
gen Referenten/Referentin der Stadt-
verwaltung
4. je einem Vertreter von Seniorenrat 
und Behindertenbeirat.
Bei Bedarf können weitere sachkundi-
ge Personen hinzugezogen werden, die 
jedoch kein Stimmrecht haben. Über 
die Hinzuziehung entscheidet das 
Preisgericht mit einfacher Mehrheit. 
Das Preisgericht entscheidet in nichtöf-
fentlicher Sitzung mit einfacher Mehr-
heit. Es ist beschlussfähig bei mindes-
tens vier anwesenden Mitgliedern.
§ 6
Der Sanierungspreis wird durch Über-
gabe der Verleihungsurkunde durch 
den Oberbürgermeister verliehen. Die 
Auszeichnung ist im Amtsblatt der 
Stadt Fürth bekannt zu geben.
§ 7
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer 
amtlichen Bekanntmachung in Kraft.
Diese Satzung wurde vom Stadtrat 
in der Sitzung vom 30. September 
2009 beschlossen. Sie wird hiermit 
ausgefertigt und amtlich bekannt 
gemacht.
Fürth, 26. Oktober 2009, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Anlage zu der Satzung
Preis für vorbildliche „Wohnungs-
renovierung für ältere und behin-
derte Menschen“

§ 2 Abs. 1
Die konkret vorgenommenen Reno-
vierungsmaßnahmen sind dokumen-
tarisch zu belegen mittels Rechnun-
gen, Beschreibungen der Maßnahmen 
und Fotos vor und nach den Umbau-
maßnahmen.
Es kommen z. B. folgende Maßnah-
men in Betracht:
•  Schwellenfreiheit innerhalb der 

Wohnung
•  Verbreiterung der Zimmertüren 

und Türstöcke
•  Schwellenfreier Zugang zum Bal-

kon
•  Behindertengerechte sanitäre Anla-

gen (bodengleiche Duschen etc.)
•  Grundrissänderungen für mehr Be-

wegungsfreiheit mit dem Rollstuhl
•  Barrierefreier Hauseingang
•  Überdachter Stellplatz für Roll-

stuhl/Rollator/Kinderwagen im 
Hausflur

•  Optimierte Beleuchtung im Trep-
penhaus/Außenbereich Hausein-
gang

•  Beidseitiger Handlauf im Treppen-
haus

•  Taktile Beschriftungen im Haus 
(für Blinde und Sehbehinderte).

Entrichtung der Gewerbesteuer-
vorauszahlungen und Grundab-
gaben
Am 15. November 2009 wird die 
IV. Vierteljahresrate 2009 für Ge-
werbesteuervorauszahlungen und 
Grundabgaben fällig.
Die zu zahlenden Beträge sind den zu-
letzt zugestellten Bescheiden zu ent-
nehmen. Auf die Konten der Stadt-
kasse Fürth einbezahlt oder überwie-
sen werden kann bei fast allen Fürther 
Geldinstituten.
Dabei ist unbedingt Adresse, Perso-
nenkontonummer und Forderungs-
art anzugeben.
Verrechnungsschecks sind an die 
Stadtkasse Fürth zu senden. Ein Be-
gleitschreiben dazu erübrigt sich, 
wenn der Scheck die vorgenannten 
Angaben enthält. Bareinzahlungen 
bei der Stadtkasse sind nicht möglich.
Bei nicht rechtzeitiger oder nicht voll-
ständiger Zahlung ist für jeden ange-
fangenen Monat ein Säumniszuschlag 
von 1 von Hundert des auf den nächs-
ten durch fünfzig Euro teilbaren abge-
rundeten rückständigen Betrages zu 
entrichten.
Keine Sorge über Fristversäumnis-
se braucht sich zu machen, wer das 
bewährte Abbuchungsverfahren 
wählt. Antragsformulare werden auf 
Wunsch zugesandt. Auskunft erhalten 

Sie bei der Stadtkasse Fürth, Telefon 
974-14 14 bis -14 18 und -14 22.
Hinweis zur Grundsteuer:
Die Grundsteuer wird vom Finanz-
amt jährlich nach den Verhältnissen 
zu Beginn des Jahres festgesetzt. Bei 
der Übergabe eines Grundstückes auf 
einen anderen Eigentümer ist der bis-
herige Eigentümer so lange grund-
steuerpflichtig, bis das Finanzamt das 
Grundstück auf den neuen Eigentü-
mer fortgeschrieben hat (§ 9 Grund-
steuergesetz). Diese Fortschreibung 
erfolgt zum 1. Januar des auf den Ei-
gentumsübergang folgenden Jahres. 
Andere vertragliche Abmachungen 
sind privatrechtlich; sie ändern nichts 
an der Steuerpflicht und können da-
her von der Steuerverwaltung nicht 
berücksichtigt werden.
Fürth, 26. Oktober 2009, STADT FÜRTH
I.A. Rudolf Becker, berufsm. Stadtrat

Streugut für den Winter
Auch in diesem Winter stellt die Stadt 
Fürth Streugut für Grundstückseigen-
tümer, Hausbesitzer und Mieter zur 
Verwendung bei Schnee- und Eis-
glätte zur Verfügung. Hierzu sind an 
leicht erreichbaren Standorten im ge-
samten Stadtgebiet Streukästen aufge-
stellt. Unternehmen, die den Winter-
dienst gewerblich durchführen, ist die 
Verwendung dieses Streugutes nicht 
gestattet.

Öffentliche  
Ausschreibungen

Öffentliche Ausschreibung
Öffentlicher Auftraggeber (Ver-
gabestelle): Stadt Fürth, Bauverwal-
tungsamt, Hirschenstraße 2, 90762 
Fürth, Telefon 974-31 06, Telefax 974-
31 08, E-Mail submission@fuerth.de, 
Internet www.fuerth.de.
Den Volltext der Bekanntmachung 
finden Sie ausschließlich im Internet 
auf der Seite www.fuerth.de unter 
Rathaus/Ausschreibungen.
Ausführung von Dienstleistungen
Vergabeverfahren: Öffentliche Aus-
schreibung nach VOL im Zeitvertrag.
Maßnahme: Transportleistungen.
Art der Leistung: Transport von Ab-
fällen von den Recyclinghöfen.
Ort der Ausführung: Recyclinghof 
Fürth Ost und Recyclinghof Atzenhof.
Voraussichtliche Ausführungszeit: 
1. März 2010 bis 28. Februar 2011, mit 
der Möglichkeit der Verlängerung um 
ein weiteres Jahr bis 29. Feb ruar 2012.
Angebotseröffnung: Donnerstag, 26. 
November 2009, 15 Uhr. 
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